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	Betriebsanweisung
gem. § 12 BetrSichV
	Datum:
	Verantwortliche*r:
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Arbeitsbereich:
	Kurzbezeichnung:
	Unterschrift:
	 

	 
	
	Laubblasgeräte
	
	 

	 
	
	
	
	 

	 
	ARBEITSMITTEL / TÄTIGKEIT
	 

	 
	Tätigkeiten mit Laubblasgeräten
	 

	 
	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	▪ Verletzungsgefahr durch weggeschleuderte Teile bei Aufenthalt im Arbeitsbereich
▪ Infektionsgefahr durch aufgewirbelte Krankheitserreger in Tierkot
▪ Verbrennungsgefahr bei Berührung heißer Maschinenteile
▪ Gesundheitsgefahren durch Abgase, Vibrationen, Lärm, Stäube

	 

	 
	SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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		Gehörschutz:
Gesichtsschutz/Schutzbrille:
Körperschutz:
Sichtbarkeit:
	Bei Geräten mit Verbrennungsmotor Gehörschutz tragen
Augen durch Schutzbrille vor Aufgewirbeltem schützen
Geschlossene Arbeitskleidung tragen
Bei Arbeiten an Verkehrswegen Warnweste tragen


Verhaltensweise:
▪ Bei der Beschaffung auf Vibrationsarmut, geringe Lärmemissionen, geringes Gewicht und vorh. Konformitätserklärung achten
▪ Betriebsanleitung beachten
▪ Möglichst Akku-Geräte einsetzen
▪ Nur vom Akku-Hersteller empfohlene Ladegeräte benutzen
▪ Bei Geräten mit Verbrennungsmotor benzolarme Kraftstoffe verwenden, Luftfilter sauber halten, Motor regelmäßig warten
▪ Sichtprüfung vor Arbeitsbeginn, insbesondere der Schutzeinrichtungen auf Vorhandensein und Funktionsfähigkeit
▪ Geräte mit Sicherheitsmängeln nicht benutzen
▪Trittsichere, geschlossene Schuhe tragen
▪ Fremdkörper auf zu bearbeitender Fläche vor Arbeitsbeginn entfernen
▪ Flächen, auf denen viel Hundekot liegt, nicht bearbeiten
▪ Arbeitsbereich absperren: Sicherheitsabstand gem. Herstellerangaben, ca. 15 m
▪ Laubbläser nicht auf Personen richten und Kehrgut nicht in Richtung von Personen blasen
▪ Beim Betanken Sicherheitsfüllstutzen benutzen und nicht rauchen

	 

	 
	VERHALTEN BEI STÖRUNGEN / VERHALTEN IM GEFAHRFALL
	 

	 
	
	▪ Beim Beseitigen von Störungen Gerät ausschalten und gegen ungewolltes Einschalten sichern

	 

	 
	VERHALTEN BEI UNFÄLLEN - ERSTE HILFE
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	▪ Este Hilfe leisten
▪ Rettungswagen alarmieren und einweisen, Tel.: 112
▪ Ersthelfer*in alarmieren; Namen und Kontakte siehe Alarmplan

	 

	 
	INSTANDHALTUNG / UMWELTSCHUTZ
	 

	 
	
	▪ Regelmäßige Prüfung durch dazu befähigte Personen, insbesondere der Einstellung von Verbrennungsmotoren
▪ Vorgaben des Herstellers zur Instandhaltung beachten
▪ Reparaturen nur von Sachkundigen durchführen lassen
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